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Haushaltssatzung des Zweckverbandes Heimat.Chiemgau für das Haushaltsjahr 2025 
 

 

HAUSHALTSSATZUNG DES ZWECKVERBANDES HEIMAT.CHIEMGAU FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2025 
 

 

I. 
Auf Grund des Art. 40 Abs. 1 und Abs. 2 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG), 
Art. 26 Abs. 1 (KommZG) in Verbindung mit Art. 63 ff. der Gemeindeordnung (GO) sowie Art. 88 Abs. 6 (GO) 

und § 12 der Verbandssatzung, erlässt der Zweckverband Heimat.Chiemgau folgende Haushaltssatzung. 

 
§1 

 
Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wird im  

 

Erfolgsplan  

 

in den Erträgen mit             EUR  1.338.400 
in den Aufwendungen mit        EUR  1.200.500 

Saldo                EUR     137.900  

 

und im  

 

Vermögensplan 

 

in den Einnahmen             EUR   6.202.600 

in den Ausgaben mit             EUR   6.202.600 

 
festgesetzt. 

 

§2 
 

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen im Haushaltsjahr 2025 wird auf EUR 1.300.000 

festgesetzt.  

 

§3 
 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden für die Haushaltsjahre 2026 bis 2028 in 
Höhe von EUR 17.936.000 festgesetzt. 

 

§4 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan 

wird auf EUR 100.000,00 festgesetzt. 

 

§5 
 

Der durch Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf (Umlage-Soll) wird für das Haushaltsjahr 2025 auf EUR 

200.000 festgesetzt. Der Umlagebetrag für die Gemeinden und Städte wird auf Basis der Einwohnerzahl 

nach dem Stand zum 30.06. des Vorvorjahres auf EUR 0,10 pro Einwohner und maximal 25 % der 

Gesamtumlage festgesetzt. Der Landkreis trägt den Differenzbetrag, wenigstens 75% der Umlage. 
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§6 
 

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2025 in Kraft. 

 

 

II. 
 

Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen ist während des ganzen Jahres innerhalb der Geschäftsstunden in 

der Geschäftsstelle des Zweckverbandes Heimat.Chiemgau, Papst-Benedikt-XVI.-Platz, 83278 Traunstein – 

bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung - öffentlich zugänglich. 

 
 

Traunstein, 14.05.2025 

 

gez. 

 

Thomas Kamm  

Stellvertretender Verbandsvorsitzender 

Zweckverband Heimat.Chiemgau 

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

48/25 

Az.: 6670-240004 WL 

 

 

Vollzug des KommZG; 
Hinweis zur Bekanntmachung der Satzung zur Änderung der Verbandssatzung des Zweckverbandes 
Heimat.Chiemgau 
 
 

Die Satzung zur Änderung der Verbandssatzung des Zweckverbandes Heimat.Chiemgau wurde im 

Oberbayerischen Amtsblatt der Regierung von Oberbayern Nr. 10/2025 vom 14.04.2025 auf Seite 118 

amtlich bekanntgemacht. Als Mitglied dieses Zweckverbandes weist der Landkreis Traunstein nach Art. 48 

Abs. 3 Satz 4 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) auf diese Bekanntmachung 

hin. 

 

Traunstein, 14.05.2025 

 

gez. 
 

Lothar Wagner 

Geschäftsführer 

Zweckverband Heimat.Chiemgau 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Abfallwirtschaft am Mittwoch, 21.05.2025 um 09:00 Uhr, im 
Hilgerhof Pittenhart, Niederbrunn 12, 83132 Pittenhart 

 

 

T A G E S O R D N U N G 

Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Abfallwirtschaft 

Sitzungstermin: Mittwoch, 21.05.2025, 09:00 Uhr 

Ort, Raum: Hilgerhof Pittenhart, Niederbrunn 12, 83132 Pittenhart 

 

Öffentlicher Teil 

 

1 Genehmigung der Niederschrift der letzten Sitzung nach Art. 48 Abs. 2 

LKrO 
 

Abt. 1/0842/2025 

2 Abfallwirtschaft; 

Abfallbilanz 2024 und aktuelle Informationen 
 

SG 1.52/0136/2025 

3 Sachstandsbericht Stechmückenbekämpfung am Chiemsee durch den 
Abwasser- und Umweltverband Chiemsee 
 

Abt. 1/0845/2025 

4 Sachstandsbericht Projekt Apfel.Birne.Berge mit Obsterhaltungsgarten 

des Landkreises Traunstein 
 

SG 2.21/0256/2025 

5 Sonstiges, Wünsche und Anträge 
 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. 

 

Josef Konhäuser 

Gewählter Stellvertreter des Landrats 
 

 

Josef Konhäuser 

Gewählter Stellvertreter des Landrats 


